
RiVASt: Nummer 5 Geschäftswege

Nummer 5  Geschäftswege 
 
(1) Im Rechtshilfeverkehr kommen folgende Geschäftswege in Betracht:

a)  der diplomatische Geschäftsweg
  
 

–  die Regierung eines der beiden beteiligten Staaten und die diplomatische Vertretung des anderen 
treten miteinander in Verbindung,

 
b)  der ministerielle Geschäftsweg
  
 

–  die obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörden in den beteiligten Staaten treten miteinander in 
Verbindung,

 
c)  der konsularische Geschäftsweg
  
 

–  eine konsularische Vertretung im Gebiet des ersuchten Staates und die Behörden dieses Staates 
treten miteinander in Verbindung,

 
d)  der unmittelbare Geschäftsweg
 
 
 

–  die ersuchende und die ersuchte Behörde treten unmittelbar miteinander in Verbindung, 
unbeschadet der Einschaltung einer Prüfungs- oder Bewilligungsbehörde sowie der Übermittlung über 
das Bundeskriminalamt oder eine andere Übermittlungsstelle.

 
(2) Der diplomatische Geschäftsweg muss eingehalten werden, wenn nicht ein anderer Geschäftsweg 
zugelassen ist.

(3) Erscheint aus besonderen Gründen ausnahmsweise die Wahl eines anderen als des vorgeschriebenen 
Geschäftswegs angezeigt, ist die vorherige Genehmigung der obersten Justiz- oder Verwaltungsbehörde 
einzuholen.


